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1. Einführung
Da ich ein nachdenklicher Mensch bin, habe ich mir schon immer Gedanken zum Menschen gemacht. Neuerdings erfuhr ich von der Ansicht, der Mensch sei frei manipulierbar, sein Wille könne von außen „zurechtgebogen“ werden. Das Neuro Linguistic Programming beschäftigt sich damit. Doch noch viel mehr traf mich die These Gerhard Roths, der behauptet, der freie Wille sei nur eine Illusion, unsere Handlungen seien insofern vollständig determiniert. 
Im Alltag beschäftigen wir uns selten bewusst mit der Frage, ob unsere Entscheidungen wirklich frei sind. Meist ignorieren wir diese Frage, geben vor keine Zeit zu haben, darüber nachzudenken, oder hoffen einfach, dass sie zu bejahen ist. Ich habe es mir in dieser Facharbeit zur Aufgabe gemacht, Roths Theorie zu verstehen und zu untersuchen, ob sie stimmig ist. Dazu möchte ich wie folgt vorgehen:
Zuallererst definiere ich den Begriff der Freiheit, der für die Arbeit von höchster Bedeutung ist. Dabei erläutere ich den Unterschied zwischen Kompatibilismus und Inkompatibilismus, um den Einstieg in das Thema zu erleichtern. Dem wird der erste Hauptteil meiner Arbeit folgen: Roths Thesen, die Experimente und Erkenntnisse, auf denen er seine Aussagen begründet, und seine Kritik an der modernen Strafrechtstheorie werden vorgestellt. Daraufhin folgt der zweite Hauptteil. Ich lasse die Kritiker sprechen, die argumentativ und von der Logik her die Thesen zu widerlegen versuchen und Roths Gedankenfehler aufzeigen. Abschließend folgt meine kurze Stellungnahme, in der ich die zwei Positionen – Pro und Contra Willensfreiheit – gegenüberstelle und zum eigenen Urteil über den freien Willen und über die Legitimität des Strafrechts komme. 
In den Fußzeilen gebe ich möglichst kurze Angaben an, nenne den Autor und, wenn nötig, den Herausgeber, der diesen in seinem Werk zitiert. Die Literatur kann im Quellenverzeichnis nachgeschlagen werden. Die URL-Adressen sind nummeriert und ebenfalls im Quellenverzeichnis vollständig wiederzufinden.
Ich versuche mich möglichst einfach auszudrücken, da ich schon oft den Eindruck hatte, Philosophen schreiben mit Vorsatz so kompliziert, damit keiner erst auf die Idee kommt, sie anzuzweifeln. Dies halte ich für einen großen Fehler, er führt zu vielen Missverständnissen zwischen den geistigen und den empirischen Wissenschaften und erschwert das Verständnis enorm. Meiner Meinung nach sollte eine philosophische Ansicht verständlich und damit auch der Allgemeinheit zugänglich sein, um diskutiert und respektiert zu werden.

2. Verschiedene Arten von Freiheit
Im Laufe der Zeit wurden viele Begriffe der Freiheit von Philosophen geprägt. So gibt es Freiheit als die Abwesenheit von Zwang, Wahlfreiheit, Freiheit als Selbstbestimmung, die Handlungs- und die Willensfreiheit. Besonders den Begriff der Willensfreiheit bestreitet der Biologe und Hirnforscher Gerhard Roth. 
Es gibt zwei unterschiedliche Verständnisweisen des freien Willens, die eine ist mit dem Determinismus, der die Natur beherrscht, vereinbar, die andere nicht. 
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Als Vertreter des Kompatibilismus erklärt Michael Pauen, der freie Wille unterliege zwei Bedingungen.
 Erstens dürfe der Wille nicht unter Zwang externer Umstände stehen, um als frei bezeichnet zu werden. Daraus leitet Pauen das Autonomieprinzip ab: der Betroffene konnte anders handeln und hatte eine Alternative, selbst wenn diese nur aus dem Unterlassen der Handlung besteht. Dazu komme das Urheberprinzip: wenn die Handlung einer Person nur ein zufälliges Ereignis ist, wenn also beispielsweise eine Anomalie in den neuronalen Strömungen des Täters auftritt, könne die Handlung ebenfalls nicht als frei bezeichnet werden. Es gibt auch Philosophen, die unter dem freien Willen Entscheidungssituationen verstehen, die nicht an Kausalität gebunden ist.
Eine plausible Erklärung, die sich der Idee des unbedingten freien Willens entgegenstellt, liefert Peter Bieri.
 Der Wille, der keinen Bedingungen unterliegt, hinge zwangsläufig von nichts mehr ab. Dadurch wäre er losgelöst von der Person, die den freien Willen empfindet; deren Gedanken, Wünsche und Präferenzen würden in dem Willen gar nicht zum Ausdruck kommen. 
Damit hätte die betroffene Person keine Kontrolle über ihren ursprünglich freien Willen, welcher ihr daher fremd vorkommen müsse: 

	„Diese Konsequenz ist überraschend, denn sie bedeutet, dass ein unbedingt freier Wille exakt diejenigen Merkmale besäße, die [...] die Unfreiheit eines Willens ausmachen: Unbeeinflussbarkeit, fehlende Urheberschaft, Fremdheit.“





3. Ist der freie Wille eine Illusion?

Gerhard Roth, einer der führenden Neurobiologen unserer Zeit, stellte die einprägsame These auf, der freie Wille sei eine Illusion.
 Diese begründet er anhand von Beobachtungen von Unfallopfern sowie durch wissenschaftliche Experimente. 
Bei Unfallopfern mit Schäden in bestimmten Hirnregionen ließen sich bald Muster erkennen und inzwischen kann ein Neurologe bestimmen, welche Gehirnzentren aktiv werden, wenn die Testperson beispielsweise Angst empfindet, von ihrer Moral Gebrauch macht oder ein Gesicht, das ihr gezeigt wird, wiedererkennt.
 Dabei werden bestimmte Neuronenverbindungen aktiv, die sich mit modernen Geräten orten lassen. 
Durch Zufall machte der Neurochirurg Wilder Penfield bei einer Operation eines Epileptikers, bei der beim offenen Schädel und vollem Bewusstsein des Patienten das Gehirn mit einer Elektrode stimuliert wird, eine bedeutsame Entdeckung.
 Er rutschte mit der Reizelektrode ab und berührte damit eine Gehirnregion, durch welche der Patient gezwungen war, den Arm zu heben. Auf die Frage, warum der Patient seinen Arm bewegt habe, erklärte dieser, er habe es so gewollt. Damit begründet Roth seine These, der Mensch könne keine vernünftige Erklärung für sein Handeln abgeben. Seine Handlungen zu rechtfertigen sei aber ein Drang, den die Gesellschaft dem Menschen von Kindesbeinen an anerzieht.

Nun kämen die Entscheidungen für unsere Handlungen aus dem Unterbewusstsein, welches nicht frei sei, sondern automatisch ablaufen würde.
 Der Willensentschluss sei nur eine Folge und eine Begleiterscheinung der neuronalen Vorgänge im limbischen System, die die Entscheidung beeinflussen. Und da das Gehirn den Naturgesetzen unterliegt, handle es sich bei dem freien Willensentschluss lediglich um ein Ergebnis des „kausalen Bedingungs-komplexes”
, der die Natur beherrscht und streng deterministisch ist. Damit begründet Roth, wir seien in unseren Entscheidungen determiniert und der freie Wille, den unser subjektives Empfinden herausbildet, sei nur eine Einbildung unseres bewussten Ichs, das sich die Handlung selbst zuschreibe.
 
Als Beweis nennt er die Libet-Experimente
, bei denen die Testperson innerhalb kurzer Zeit zum frei wählbaren Zeitpunkt auf einen Knopf drücken soll, während sie auf eine Uhr schaut und sich merkt, wann sich der Willensentschluss, den Knopf zu drücken, bei ihr manifestiert hat. Erstaunlicherweise entdeckte Libet das „Bereitschaftspotential”, welches alle Muskelbewegungen eingeleitet hat, deutlich bevor die Person die Entscheidung für sich getroffen hat. Roth schließt daraus: das Gehirn entscheidet, danach empfindet das bewusste Ich einen Willensentschluss.
 
Da Roth von einem inkompatibilistisch-dualistischen Freiheitsverständnis ausgeht, ist für ihn der Glaube an einen freien Willen nicht mit empirischen Gesetzen vereinbar. Diese begründen sich in dem kausal bedingten Determinismus und schließen das Transzendente, also das Überirdische, aus. Der freie Wille müsste von einem Über-Ich geleitet werden, das damit eine Kausalkette in der empirischen Welt in Gang setzt.
 Der Eindruck, ein bewusstes Ich würde frei entscheiden, trüge; unsere Handlungen seien vorherbestimmt: „Wir sind determiniert.“

Aus seinen Thesen folgert Roth, der Schuldbegriff unserer Zeit sei überholt und der Strafgedanke müsse noch einmal überdacht werden.
 Laut ihm könne ein Verbrecher nichts für seine Taten, er sei in seinem Handeln zum Verbrechen gezwungen. Roth kritisiert den „Rache- und Sühnegedanken“
, den der Staat als Grundlage der Strafrechtstheorie nimmt. Stattdessen fordert Roth mehr Prävention, mehr Therapien und bei besonders schweren Fällen ein Herausselektieren des Täters aus der Gesellschaft. 

4. Kritische Stimmen
Die Aufsehen erregenden Thesen von Gerhard Roth zogen viel Kritik von Philosophen, Theologen und Rechtstheoretikern nach sich. Diese beschäftigten sich ausführlich mit den Ideen Roths und fanden Unstimmigkeiten in seiner These, einige sogar in den Grundlagen. 
Im Folgenden beschäftige ich mich mit einzelnen Ausschnitten aus diesen Kritiken.

4.1 Unzulässigkeit der Libet-Experimente
Es sei schlichtweg falsch, mit den Libet-Experimenten einen freien Willen zu beweisen oder zu widerlegen, urteilt Michael Pauen.
 Bei dem Libet-Experiment seien gar keine Alternativen angeboten worden, die eine Entscheidung erst möglich machen. Die einzige Entscheidung, die der Versuchsperson zustand, war den Zeitpunkt einer vorher festgelegten Bewegung zu bestimmen. Die Entscheidung den Finger zu heben wird vor Beginn des Experiments getroffen, zu dem Zeitpunkt, als die Person den Versuchsbedingungen zustimmt. Dieser Zeitpunkt jedoch ist nicht Gegenstand der Messungen, die Libet durchgeführt hat. Dass die Bereitschaft, die Bewegung zu vollziehen, schon vor dem angegebenen Zeitpunkt der Person vorliegt, war ein zu erwartendes Ergebnis.

4.2 Neuronale Prozesse sind kein Hindernis für den freien Willen
Ob die Willensfreiheit des bewussten Ichs mit neuronalen Experimenten widerlegt werden kann, bezweifelt auch Ansgar Beckermann
 :

	„[Das Gehirn kann] [n]ur [dann vor der Person entscheiden], wenn man voraussetzt, dass es einen klaren Gegensatz zwischen Person und Gehirn gibt: Wenn die Person etwas entscheidet, wird es nicht vom Gehirn entschieden, und umgekehrt“.
 



Dies ist jedoch ein veralteter Standpunkt, die Philosophie versteht derzeit unter einem freien Willensakt die Selbstbestimmung. Da die Entscheidung einer Person nur dann dieser zugeschrieben werden kann, wenn jene aufgrund ihrer Persönlichkeit, Wünsche und Überlegungen getroffen wurde, müssen solche Gründe neuronal verarbeitet werden.
 
Diese Überlegung überzeugt Beckermann, dass die gemessenen Impulse im Gehirn notwendig für einen freien Willen sind und diesen nicht widerlegen.

4.3 Der falsche Freiheitsbegriff
Gerhard Roth geht bei seinen Überlegungen von einem inkompatibilistischen Freiheitsverständnis aus. Pauen jedoch schafft durch seine Definition von Freiheit als Selbstbestimmung
 eine Brücke zwischen den scheinbar unvereinbaren Begriffen Freiheit und Determinismus
. Und da unsere Präferenzen in unserem limbischen System, das unsere Erfahrungen speichert, verankert sind und dort durch neuronale Prozesse eingeleitet werden, 

	„ [...] widerlegt [...] ein Neurobiologe, der [...] jetzt diesen Mechanismus erklärt, nicht die Freiheit, sondern der zeigt [...] nur, wie diese Selbstbestimmung an dieser Stelle möglich ist.“
.



Zu diesem Problem äußert sich auch Beckermann, der das Gehirn mit einem Computer vergleicht. Elektrische Impulse, die gemessen werden, sind gleichzeitig die Rechenleistung, die die Maschine vollbringt. So sind auch das Feuern der Neuronen und das geistige Überlegen eines Menschen als zwei Seiten einer Medaille zu sehen.


4.4 Weitere Überlegungen
Da das Gehirn sich stetig weiterentwickelt und sich bei jeder neuen Erfahrung neue Nervenverbindungen bilden, kann auch der überzeugte Monist, d.h. Jemand, der von der Übereinstimmung von Geist und Körper ausgeht, die vorherbestimmten Entscheidungen, zu denen uns frühere und gegenwärtige Erfahrungen determinieren, nicht vorhersagen. Durch neue Informationen verändert sich diese Vorherbestimmung das ganze Leben lang.

Zudem veranschaulicht Pauen am Beispiel eines Gedankenexperimentes von Thomas Nagel, dass, wenn ein Wissenschaftler das Gehirn einer Fledermaus entschlüsseln und jedes neuronal bedingte Detail kennen würde, es dennoch nicht plausibel wäre zu sagen, der Wissenschaftler könne das Bewusstsein einer Fledermaus nachempfinden. Dementsprechend kann das Bewusstsein nicht nur an Prozesse im Gehirn gebunden sein.


5. Ein Ausblick in die Zukunft
Die neuen Erkenntnisse im Bereich der Neurowissenschaften erweitern den Horizont der Menschen jeden Tag mehr. Gerhard Roth trifft mit seiner These den Nerv der Zeit. Er fordert ein neues Rechtsbewusstsein, das den neurobiologischen Erkenntnissen entspricht.
Einige der Thesen sind nicht sauber herausgearbeitet, wie die Kritiken beweisen. Wenn sich empirische Wissenschaftler auf die geistige Ebene wagen, droht immer die Gefahr, dass sie sich nicht genug in das Thema hineingearbeitet haben und einige Kategorienfehler begehen. 
Roth versucht diese Fettnäpfchen zu überspielen, indem er konsequent an seinen Ideen festhält. 
Die Frage lautet wie immer: was lässt sich aus seinen Theorien lernen?
Zuerst möchte ich Gerhard Roth zustimmen, dass ein Rechtssystem, das auf Rachegedanken basiert, auch mir für unser modernes Zeitalter primitiv erscheint. Zudem ist es nicht immer mit 100%-iger Sicherheit klar, wie hoch die Schuld des Verbrechers wirklich ist und inwiefern er von seiner sozialen Umgebung negativ beeinflusst wurde. Daher würde ich dem Staat die Funktion des „letzten Gerichts“ abnehmen. Da den Verbrechens-Fall Menschen untersuchen und Menschen wie bekannt nicht perfekt sind, sind Fehler zu erwarten. 
Ein Fehler würde in diesem Fall jedoch bedeuten, dass der Verurteilte womöglich unschuldig bestraft oder gar in den Tod geht. 
Ich sehe es wie Pauen; die Forschung im Bereich der Neurowissenschaften kann uns viele Antworten auf sehr interessante Fragen liefern
, solange sie die philosophische Definitionen ernst nimmt und nicht in die vielen Fallen des Leib-Seele-Problems hineinfällt.

Andererseits fühle ich mich nach der Auseinandersetzung mit den Kritiken gegenüber Roth in dem Glauben bestätigt, der Mensch besitzt einen freien Willen. 
Die Äußerungen und Begründungen Roths sind nicht durchgehend plausibel und bleiben an falschen Begrifflichkeiten hängen. Einige seiner beispielhaft angeführten Experimente beweisen bei näherer Untersuchung das Gegenteil seiner Schlussfolgerungen.
Schlussendlich ist es nach der Argumentation Roths nicht schlüssig, was den Menschen dazu verleitet, sich zu verteidigen, wenn jemand seinen freien Willen anzweifelt. Jeder Mensch wehrt sich, wenn ihm der freie Wille mit Hilfe wissenschaftlicher Beweise und beunruhigender Argumentation verwehrt wird. 
Dieser Drang seine Entscheidungen, auch die falschen, zu verteidigen und die Verantwortung für seine eigene Handlung zu übernehmen findet seinen Ursprung in der Willensfreiheit. Daher ist mir anhand der Facharbeit klar geworden, dass allein der Zweck die Willensfreiheit begründet: 
Der Wille zur Freiheit begründet den freien Willen. 
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�	Vgl. Roth, zit. n. Geyer, S. 68 f


�	Ich beziehe mich auf die Schilderungen des Experiments in dem Artikel von Kast
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